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aufgenommen bei der am 28.03.2023 abgehaltenen Gemeinderatssitzung. 
 

Am 28.03.2023 um 18:00 Uhr übernimmt Bürgermeister Harald Stauder den Vorsitz und führt unter 
dem Beistand des Generalsekretärs, Herrn Josef Grünfelder, die Anwesenheitskontrolle durch. 
 

Anwesend sind: 
 

 E.A. U.A.  teilweise An- und Abwesenheiten 

1. Harald Stauder     

2. Franco Nietzsch     

3. Gabriele Agosti     

4. Martin Christian Nock X    

5. Valentina Andreis     

6. Dieter Oberkofler     

7. Werner Gadner     

8. Marco Sandroni     

9. Klaus Kaspar Ganterer     

10. Norbert Schöpf     

11. Christian Johann Genetti X    

12. Jessica Schwienbacher     

13. Peter Gruber     

14. Karl Spergser     

15. Helga Erika Hillebrand     

16. Joachim Staffler    gerechtfertigt abwesend ab TOP 10) 

17. Anna Holzner    gerechtfertigt abwesend ab TOP 10) 

18. Roland Stauder     

19. Philipp Holzner     

20. Helmut Taber     

21. Verena Kraus     

22. Stefan Taber     

23. Deborah Ladurner X    

24. Ernst Winkler     

25. Ulrike Laimer    gerechtfertigt abwesend bis einschließlich TOP 01) 

26. Jürgen Zöggeler     

27. Horst Margesin     
 

Legende: E.A. = entschuldigt abwesend – U.A. = unentschuldigt abwesend   

 

Daraufhin eröffnet der Vorsitzende Harald Stauder die Sitzung. 
 

1. Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Ratssitzung. 

 Der Bürgermeister weist daraufhin, dass die Sitzungsniederschrift der vorangegangenen 
Ratssitzung den Räten bereits mit der Einberufungsmitteilung zur heutigen Sitzung übermittelt 
worden ist.  
 

In Ermangelung schriftlicher Berichtigungs- bzw. Ergänzungsanträge gilt die 
Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Gemeinderatssitzung gemäß Artikel 19 der 
geltenden Geschäftsordnung als genehmigt. 
 

Das Gemeinderatsmitglied Klaus Kaspar Ganterer nimmt die Funktion des Stimmzählers 
wahr. 
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2. Tätigkeitsbericht des örtlichen Tourismusvereines. 

 

Berichterstatter:  Leila Ottavi 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Helmut Taber; 

- Roland Stauder; 

- Franco Nietzsch; 

- Verena Kraus.  
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3. Berichterstattung betreffend öffentliche Arbeiten. 

 

Berichterstatter:  Arch. Gustavo Gulino und Ing. Werner Egger 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Harald Stauder; 

- Roland Stauder; 

- Verena Kraus; 

- Stefan Taber; 

- Peter Gruber; 

- Gabriele Agosti. 

 

  
 

 

4. Genehmigung der Haushaltsänderung und Abschlussrechnung 2022 der freiwilligen 
Feuerwehr von Lana und der Abschlussrechnung 2022 der Freiwilligen Feuerwehr von 
Völlan. 

 

Berichterstatter:  Werner Gadner und Horst Margesin  
 

 

Nach Einsichtnahme,  

in die im Landesgesetz Nr. 15/2002 und der Durchführungsverordnung zur Ordnung der Feuerwehr- und 

Zivilschutzdienste enthaltenen Bestimmungen über die Freiwilligen Feuerwehren und in die von den 

Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehren Lana und Völlan vorgelegten Rechnungslegungen für das Jahr 

2022 (Prot. 0020981/2023 - Lana und Prot. 0021633/2023 - Völlan); 

in die vom Gemeinderat mit Beschluss Nr. 45/2021 genehmigten Haushaltsvoranschläge 2022 der Freiwilligen 

Feuerwehren Lana und Völlan; 

in die vom Gemeinderat mit Beschluss Nr. 9/2022 genehmigten Abschlussrechnung 2021 der Freiwilligen 

Feuerwehren Lana und Völlan; 

in die vom Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Lana vorgelegten Haushaltsänderungen für das Jahr 

2022 (Prot. 0020981/2023); 

in die vom Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Völlan vorgelegte Haushaltsänderung für das Jahr 2022 

(Prot. 0021633/2023); 

in die von Gemeinderat mit Beschluss Nr. 35/2022 genehmigten Haushaltsvoranschläge 2023 der Freiwilligen 

Feuerwehren Lana und Völlan; 

festgestellt,  

dass die Rechnungslegungen vom jeweiligen Kommandanten und Kassier unterfertigt worden sind; 

dass die Rechnungsführungen in jeder Hinsicht, sei es rechnungs- als verwaltungstechnisch, korrekt erscheinen; 

nach Einsichtnahme, 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 

Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 

in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten;  

in den Art. 49 des Kodex der örtlichen Körperschaften bezüglich der eigenen Zuständigkeit; 
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mit 24 Ja-Stimmen bei 24 anwesenden Ratsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: Deborah Ladurner, 

Christian Genetti und Martin Nock), gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben beschließt der 

Gemeinderat: 

1. die in den Prämissen erwähnten Haushaltsänderung für das Finanzjahr 2022 der Freiwilligen Feuerwehr von 

Lana und der Freiwilligen Feuerwehr von Völlan zu genehmigen; 

2. die Rechnungslegung für das Finanzjahr 2022 der Freiwilligen Feuerwehr von Lana, vorgelegt am 

09.03.2023 unter Posteinlauf-protokollnummer 0020981/2023 mit folgenden Endergebnissen zu 

genehmigen: 

 

Freiwillige Feuerwehr Lana Vigili del fuoco volontari di Lana Betrag in Euro/ 

importo in euro 

   

I. Teil - Einnahmen I. Parte – entrate  

Kassastand (01.01.2022) Fondo di cassa (01.01.2022) €   32.073,53.- 

Kompetenzgebarung Gestione competenze € 120.733,19.- 

Rückständegebarung Gestione residui €     5.030,00.- 

Gesamtbetrag Totale € 157.836,72.- 

II. Teil - Ausgaben II. Parte – spese  

Kassaabgang   Deficit di cassa €            0,00.- 

Kompetenzgebarung Gestione competenze € 116.978,32.- 

Rückständegebarung Gestione residui €            0,00.- 

Gesamtbetrag Totale € 116.978,32.- 

   

Kassastand bei Jahresabschluss 

31.12.2022 

Fondo cassa a fine anno: 31.12.2022 €   40.858,40.- 

   

zu übertragende Aktivrückstände Residui attivi da riportare €            0,00.- 

zu übertragende Passivrückstände Residui passivi da riportare €     5.204,99.- 

   

Verwaltungsüberschuss 2022 Avanzo d’amministrazione 2022 €   35.653,41.- 
 

  

3. die Rechnungslegung für das Finanzjahr 2022 der Freiwilligen Feuerwehr von Völlan, vorgelegt am 

14.03.2023 unter Posteinlaufprotokollnummer 0021632/2023, mit den folgenden Endergebnissen zu 

genehmigen: 
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Freiwillige Feuerwehr Völlan Vigili del fuoco volontari di Foiana Betrag in Euro/ 

importo in euro 

   

I. Teil - Einnahmen I. Parte – entrate  

Kassastand (01.01.2021) Fondo di cassa (01.01.2021) €   23.146,03.- 

Kompetenzgebarung Gestione competenze €   50.711,01.- 

Rückständegebarung Gestione residui €   10.000,00.- 

Gesamtbetrag Totale €   83.857,04.- 

II. Teil - Ausgaben II. Parte – spese  

Kassaabgang   Deficit di cassa €            0,00.- 

Kompetenzgebarung Gestione competenze €   62.171,55.- 

Rückständegebarung Gestione residui €     5.355,70.- 

Gesamtbetrag Totale €   67.527,25.- 

   

Kassastand bei Jahresabschluss: 

31.12.2022 

Fondo cassa a fine anno: 31.12.2022 €   16.329,79.- 

 

   

zu übertragende Aktivrückstände Residui attivi da riportare €   10.000,00.- 

zu übertragende Passivrückstände Residui passivi da riportare €            0,00.- 

   

Verwaltungsüberschuss 2022 Avanzo d’amministrazione 20220 €   26.329,79.- 
 

4. den Einbau der Differenz zwischen den bereits eingebauten mutmaßlichen Verwaltungsüberschuss und den 

effektiven Verwaltungsüberschuss 2022 von € 16.153,41 der Freiwilligen Feuerwehr Lana laut Prot. 

0020981/2023 - Einbau Verwaltungsüberschuss auf das Kapitel 2-2-500 zu genehmigen; 

5. den Einbau der Differenz zwischen den bereits eingebauten mutmaßlichen Verwaltungsüberschuss und den 

effektiven Verwaltungsüberschuss 2022 ohne Rückstellungen von € 16.329,79 der Freiwilligen Feuerwehr 

Völlan laut Prot. 0021633/2023 - Einbau Verwaltungsüberschuss auf das Kapitel 2-2-500 zu genehmigen; 

6. zur Kenntnis zu nehmen, dass zu Lasten des Gemeindehaushaltes wegen des Bestehens von Überschüssen 

keine Ausgabenverpflichtung übernommen werden muss; 

7. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der örtlichen 

Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 

03.05.2018, nach erfolgter Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemeinde vollziehbar wird. 

Gemäß Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, 

genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen diesen Beschluss während des 

Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 

60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist des gegenständlichen Beschlusses beim Regionalen 

Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen 

Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 
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5. Genehmigung der Abschlussrechnung 2022. 

 

Berichterstatter:  Vizegeneralsekretär Matthias Merlo; Rechnungsprüfer Peter Gliera; 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Verena Kraus; 

- Peter Gruber. 

 

Vorausgeschickt,  

dass gemäß Artikel 227 des GvD. Nr. 267/2000 die Abschlussrechnung für das Jahr 2022 vom 
Gemeinderat bis innerhalb 30. April zu genehmigen ist;  

dass mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 58/2023 der Entwurf der Abschlussrechnung für das 
Jahr 2022 samt Anlagen genehmigt worden ist;  

dass darauf vorgenannter Entwurf dem Rechnungsrevisor und dem Gemeinderat übermittelt worden ist; 

nach Einsichtnahme,  

in die Abschlussrechnung für das Jahr 2022;  

in den Begleitbericht des Gemeindeausschusses;  

in den Bericht des Rechnungsprüfers;  

in das Landesgesetz Nr. 25 vom 12.12.2016 (Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden und 

Bezirksgemeinschaften);  

in das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Nr. 80 vom 07.02.2017;  

in das GvD Nr. 118 vom 23.06.2011 (Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme);  

in das GvD Nr. 267 vom 18.08.2000 (Einheitstext über die Ordnung der örtlichen Körperschaften);  

in die geltende Verordnung der Gemeinde Lana über das Rechnungswesen;  

in die geltende Satzung der Gemeinde Lana;  

in Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit RG Nr. 2 vom 

03.05.2018;  

in die positiven Gutachten gemäß Art. 185 des Kodex der örtlichen Körperschaften;  

in den Art. 49 des Kodex der örtlichen Körperschaften bezüglich der eigenen Zuständigkeit; 

in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten; 

mit 15 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme (Roland Stauder) und 8 Enthaltungen (Peter Gruber, Stefan Taber, Philipp 

Holzner, Marco Sandroni, Joachim Staffler, Dieter Oberkofler, Verena Kraus, Franco Nietzsch) bei 

24 anwesenden Ratsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: Deborah Ladurner, Christian Genetti und Martin 

Nock), gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, beschließt der Gemeinderat: 

1. die Abschlussrechnung der Gemeinde Lana für das Jahr 2022 samt Anlagen mit folgenden 

Ergebnissen zu genehmigen; 
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Haushaltsrechnung / conto di bilancio 

 

 

 

Rückstände 

Residui € 

Kompetenz 

Competenza € 

Summe 

Totale € 

    

Kassastand/fondo di cassa 
01.01.2022 

  10.598.129,87 

Einhebungen/riscossioni 3.613.023,12 19.600.046,56 23.213.069,68 

Zahlungen/pagamenti 2.077.028,12 24.259.305,00 26.336.333,12 

Kassenstand/fondo di cassa 
31.12.2022 

  7.474.866,43 

Einnahmenrückstände/ 

residui attivi 

289.017,83 5.088.372,79 5.377.390,62 

Ausgabenrückstände/ 

residui passivi 

629.749,39 2.689.009,71 3.318.759,10 

Differenz Rückstände/ 
differenza residui 

  2.058.631,52 

Zweckgebundener 
Mehrjahresfond für laufende 
Ausgaben/fondo pluriennale 
vincolato per spese correnti 

  90.609,70 

Zweckgebundener 
Mehrjahresfond für 
Investitionsausgaben/fondo 
pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale  

  3.892.845,21 

Verwaltungsergebnis/ 
risultato d’amministrazione 

  5.550.043,04 

Zurückgestellter Anteil/ 

parte accantonata 

  1.326.666,38 

Gebundener Teil/ parte 
vincolata 

  1.374.758,88 

Verfügbarer Teil/ 

parte disponibile 

  2.848.617,78 

 

Vermögensrechnung/conto del patrimonio 

 

 Anfangsbestand 

consistenza iniziale 

Endbestand 

consistenza finale 

Immaterielles Anlagevermögen/ 

immobilizzazioni immateriali 

211.044,91 295.115,83 

Sachanlagevermögen/ 

immobilizzazioni materiali 

150.355.773,20 150.682.011,23 

Finanzanlagevermögen/ 

immobilizzazioni finanziarie 

866.201,96 808.919,86 
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Forderungen/crediti 3.666.765,18 5.264.356,54 

Flüssige Mittel/disponibilità liquide 10.598.129,87 7.474.866,43 

Summe Aktiva – totale attivo 165.697.915,12 164.525.269,89 

Eigenkapital/patrimonio netto 128.205.282,07 129.767.727,30 

Verbindlichkeiten/debiti 10.404.558,69 7.681.844,15 

Rechnungsabgrenzungen/ratei e risconti 25.458.074,36 25.887.803,14 

Summe Passiva/totale passivo 165.697.915,12 164.525.269,89 

 

Erfolgsrechnung/conto economico 

 

Einkünfte der Gebarung/ 

componenti positivi della gestione 

19.580.315,28 17.242.752,27 

Kosten der Gebarung/ 

componenti negativi della gestione 

18.135.151,73 20.089.490,22 

Finanzeinkünfte /proventi finanziari 54.039,14 50.838,94 

Finanzlasten/oneri finanziari 11.227,83 9.972,60 

außerordentl. Einkünfte/ 

proventi straordinari 

1.310.175,39 2.033.410,44 

außerordentl. Lasten/oneri straordinari 111.185,86 269.269,92 

Ergebnis außerord. Gebarung/ 

risultato della gestione straordinaria 

 -1.041.731,09 

Erfolgsergebnis/ 

risultato economico dell'esercizio 

 -1.330.024,88 

 

2. festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

3. gegenständlichen Beschluss gemäß Art. 183, Abs. 4, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen 

Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit RG Nr. 2 vom 03.05.2018, für unverzüglich vollziehbar zu 

erklären, um mit einer weiteren Maßnahme umgehend Änderungen am Haushalts-voranschlag vornehmen zu 

können. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-

Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen diesen Beschluss 

während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. Ferner kann 

innerhalb von 60 Tagen ab Ablauf des Veröffentlichungszeitraumes des Beschlusses beim Regionalen 

Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Vergabe 

beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 
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6. Änderungen am Haushaltsvoranschlag 2023 – 2025 mit gleichzeitiger Erneuerung des 
einheitlichen Strategiedokuments (ESD) - II. Maßnahme mit Anwendung des 
Verwaltungsüberschusses. 

 

Berichterstatter: Vizegeneralsekretär Matthias Merlo  

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Verena Kraus; 

- Harald Stauder; 

- Valentina Andreis; 

- Jürgen Zöggeler. 

 

Vorausgeschickt,  

dass das einheitliche Strategiedokument 2023 - 2025 mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 36 vom 22.12.2022 

genehmigt worden ist; 

dass der Haushaltsvoranschlag 2023 - 2025 mit Ratsbeschluss Nr. 37 vom 22.12.2022 genehmigt worden ist; 

dass gemäß Artikel 175, Absatz 1, des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 267 vom 18.08.2000 i.g.F. der 

Haushaltsvoranschlag im Laufe des Haushaltsjahres für jedes der im Dokument berücksichtigten Haushaltsjahre 

abgeändert werden kann; 

dass gemäß Artikel 11 der geltenden Verordnung über das Rechnungswesen der Gemeinderat folgende 

Haushaltsänderungen vornimmt: 

- Änderungen der Einnahmetitel und Typologien 

- Änderungen der Missionen, Programme und Titel 

festgehalten,  

dass der Gemeinderat in heutiger Sitzung mit Beschluss Nr. 10 vom 28.03.2022 die Abschlussrechnung für das Jahr 

2022 genehmigt hat, aus dem hervorgeht, dass sich der freie Teil des Überschusses auf 2.848.617,78 €, der gebundene 

Teil auf 1.374.758,88 € und der zweckgebundene Teil auf 1.326.666,38 € beträgt; 

dass gemäß Artikel 187, Absatz 2, des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 267 vom 18.08.2000 i.g.F. der frei verfügbare 

Teil des Verwaltungsüberschusses mit einer Maßnahme zur Haushaltsänderung für folgende Zwecke verwendet werden 

kann: 

a) zur Deckung der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten; 

b) für die Maßnahmen, die sich für die Wahrung des Haushaltsgleichgewichtes laut Artikel 193 für notwendig 

erweisen, falls die ordentlichen Mittel nicht ausreichen; 

c) für die Finanzierung von Investitionsausgaben, 

d) zur Finanzierung der laufenden Ausgaben, die nicht ständig bestritten werden; 

e) zur vorzeitigen Tilgung von Schulden. 

dass gemäß Punkt 9.2, Anlage Nr. 4/2, des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118 vom 23.06.2011 i.g.F. der 

Verwaltungsüberschuss nur in das erste Finanzjahr des Haushaltsvoranschlages eingebaut werden kann;  

dass mit gegenständlicher Haushaltsänderung die Haushaltsgleichgewichte gemäß Art. 162, Absatz 6, des 

gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 267 vom 18.08.2000 gewahrt werden;  

dass gemäß Artikel 1, Absätze 819 – 826 des Gesetzes Nr. 145 vom 30.12.2018 (staatliches Haushaltsgesetz für 2019), 

in Umsetzung der Urteile des Verfassungsgerichtshofes Nr. 247/2017 und Nr.101/2018, die Gemeinden den 

zweckgebundenen Mehrjahresfonds sowie den Verwaltungsüberschuss für die Einhaltung des Bilanzausgleichs ab 2019 

im vollen Ausmaß verwenden können. Der Ausgleich ist gegeben, wenn das Ergebnis der Kompetenz laut Aufstellung 

des Bilanzausgleichs in der Anlage zur Rechnungslegung (Anlage Nr. 10 des GvD Nr. 118/2011) nicht negativ ist; 

dass die Anwendung des Verwaltungsüberschusses auch Verschiebungen und Änderungen der Finanzierungsart zur 

Folge hat;  

dass mit gegenständlicher Haushaltsänderung die entsprechenden Änderungen vorgenommen werden;  

nach Einsichtnahme,  

in den vorgelegten Entwurf zur Haushaltsänderung;  
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in das positive Gutachten des Rechnungsprüfers; 

in das Landesgesetz Nr. 25 vom 12.12.2016 (Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden und 

Bezirksgemeinschaften);  

in das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Nr. 80 vom 07.02.2017;  

in das GvD Nr. 118 vom 23.06.2011 (Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme);  

in das GvD Nr. 267 vom 18.08.2000 (Einheitstext über die Ordnung der örtlichen Körperschaften);  

in die geltende Verordnung der Gemeinde Lana über das Rechnungswesen;  

in die geltende Satzung der Gemeinde Lana;  

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit RG Nr. 2 vom 

03.05.2018;  

in die positiven Gutachten gemäß Art. 185 des Kodex der örtlichen Körperschaften;  

in den Art. 49 des Kodex der örtlichen Körperschaften bezüglich der eigenen Zuständigkeit; 

mit 15 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme (Roland Stauder) und 8 Enthaltungen (Peter Gruber, Stefan Taber, Philipp 

Holzner, Marco Sandroni, Joachim Staffler, Dieter Oberkofler, Verena Kraus, Franco Nietzsch) bei 

24 anwesenden Ratsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: Deborah Ladurner, Christian Genetti und Martin 

Nock), gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, beschließt der Gemeinderat: 

aus den im Vorspann angeführten Gründen:  

1. die Änderungen am Haushaltsvoranschlag 2023-2025 gemäß nachstehenden Unterlagen zu genehmigen; 

2. in weiterer Folge die Abänderung des einheitlichen Strategiedokuments 2023-2025 bzw. des 

Dreijahresprogramms der öffentlichen Arbeiten und Investitionen zu genehmigen; 

3. folgende Unterlagen bilden wesentlichen Bestandteil gegenständlichen Beschlusses und werden genehmigt: 

a) Haushaltsvoranschlag 2023-2025 - II. Haushaltsänderung - a) Verwendung des Verwaltungsüberschusses 

2022  

b) Dreijahresplan der öffentlichen Arbeiten und Investitionen. II. Abänderung 

4. folgende Unterlagen bilden, auch wenn nicht materiell beigelegt, wesentlichen Bestandteil gegenständlichen 

Beschlusses und werden genehmigt: 

a) Überprüfung der allgemeinen Haushaltsgleichgewichte gemäß Art. 162, Absatz 6, des gesetzesvertretenden 

Dekrets Nr. 267/2000; 

b) Gutachten des Rechnungsprüfers. 

3. festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

4. gegenständlichen Beschluss gemäß Art. 183, Abs. 4, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen 

Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit RG Nr. 2 vom 03.05.2018, für unverzüglich vollziehbar zu erklären, um 

gegenständliche Haushaltsänderung umgehend anwenden zu können. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, 

genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen diesen Beschluss während des 

Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 

60 Tagen ab Ablauf der Veröffentlichungsfrist des Beschlusses beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome 

Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab 

Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 
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7. Änderungen am Haushaltsvoranschlag 2023 – 2025 mit gleichzeitiger Erneuerung des 
einheitlichen Strategiedokuments (ESD) - III. Maßnahme. 

 

Berichterstatter:  Vizegeneralsekretär Matthias Merlo 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Verena Kraus 

 

dass das einheitliche Strategiedokument 2023 - 2025 mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 36 vom 22.12.2022 

genehmigt worden ist; 

dass der Haushaltsvoranschlag 2023 - 2025 mit Ratsbeschluss Nr. 37 vom 22.12.2022 genehmigt worden ist; 

dass gemäß Artikel 175, Absatz 1, des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 267 vom 18.08.2000 i.g.F. der 

Haushaltsvoranschlag im Laufe des Haushaltsjahres für jedes der im Dokument berücksichtigten Haushaltsjahre 

abgeändert werden kann; 

dass gemäß Art. 11 der geltender Verordnung über das Rechnungswesen, genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss 

Nr. 41 vom 20.12.2016, der Gemeinderat folgende Haushalts-änderungen vornimmt: 

- Änderungen der Einnahmetitel und Typologien 

- Änderungen der Missionen, Programme und Titel 

festgehalten,  

das mit gegenständlicher Haushaltsänderung die Haushaltsgleichgewichte gemäß Art. 162, Absatz 6, des 

gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 267 vom 18.08.2000 gewahrt werden; 

nach Einsichtnahme, 

in den vorgelegten Entwurf zur Haus-haltsänderung; 

in das positive Gutachten des Rechnungs-prüfers, 

in das Landesgesetz Nr. 25 vom 12.12.2016 (Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden und 

Bezirksgemeinschaften); 

in das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Nr. 80 vom 07.02.2017;  

in das GvD Nr. 118 vom 23.06.2011 (Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der 

Buchhaltungssysteme) ;  

in das GvD Nr. 267 vom 18.08.2000 (Einheitstext über die Ordnung der örtlichen Körperschaften);  

in die geltende Verordnung der Gemeinde Lana über das Rechnungswesen;   

in die geltende Satzung der Gemeinde Lana;  

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit RG Nr. 

2 vom 03.05.2018;  

in die positiven Gutachten gemäß Art. 185 des Kodex der örtlichen Körperschaften;  

in den Art. 49 des Kodex der örtlichen Körperschaften bezüglich der eigenen Zuständigkeit;  

mit 15 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme (Roland Stauder) und 8 (Peter Gruber, Stefan Taber, Philipp Holzner, Marco 

Sandroni, Joachim Staffler, Dieter Oberkofler, Verena Kraus, Franco Nietzsch) Enthaltungen bei 24 anwesenden 

Ratsmitgliedern  (gerechtfertigt abwesend: Deborah Ladurner, Christian Genetti und Martin Nock), gesetzmäßig 

ausgedrückt durch Handerheben, beschließt der Gemeinderat: 

1) die Änderungen am Haushaltsvoranschlag 2023 - 2025 mit folgenden zusammengefassten Ergebnis zu 
genehmigen:  

 

Einnahmen Entrate 2023 2024 2025 
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Einnahmen (Titel II) Entrate (Titolo II) 9.601,98   

Einnahmen (Titel III) Entrate (Titolo III) 30.000,00   

Einnahmen (Titel IV) Entrate (Titolo IV) 48.000,00   

Summe Mehreinnahmen Totale maggiori entrate 87.601,98   

     

Ausgaben Spese 2023 2024 2025 

Ausgaben (Titel I) Spese (Titolo I) 1.162.514,30   

Ausgaben (Titel II) Spese (Titolo II) 178.700,00   

Summe Mehrausgaben Totale maggiori spese 1.341.214,30   

Minderausgaben minori spese 2023 2024 2025 

Ausgaben (Titel I) Spese (Titolo I) -119.150,00   

Ausgaben (Titel II) Spese (Titolo II) -1.134.462,32   

Summe Minderausgaben Totale minori spese -1.253.612,32   

 

2) in weiterer Folge die Abänderung des einheitlichen Strategiedokuments 2023 – 2025 zu genehmigen,  

3) folgende Unterlagen bilden wesentlichen Bestandteil gegenständlichen Beschlusses und werden genehmigt: 

a) Haushaltsvoranschlag 2023 - 2025. III. Haushaltsänderung, gemäß beiliegender Tabelle; 

4) folgende Unterlagen bilden wesentlichen Bestandteil gegenständlichen Beschlusses und werden genehmigt: 

a) Überprüfung der allgemeinen Haushaltsgleichgewichte gemäß Art. 162, Absatz 6, des gesetzesvertretenden 
Dekrets Nr. 267/2000 gemäß beiliegender Tabelle; 

5) eine Kopie dieses Beschlusses dem Schatzmeister für seine Obliegenheiten sowie dem Rechnungsprüfer zu 
übermitteln; 

6) festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

7) gegenständlichen Beschluss gemäß Art. 183, Abs. 4, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen 
Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit RG Nr. 2 vom 03.05.2018, für unverzüglich vollziehbar zu erklären, 
um gegenständliche Haushalts-änderung umgehend anwenden zu können. 

Gemäß Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, 

genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen diesen Beschluss während des 

Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 

60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist des gegenständlichen Beschlusses beim Regionalen Verwaltungsge-

richt, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Vergabe beträgt die 

Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 
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8. Gemeindeorgane - Ersetzung eines zurückgetretenen Ausschussmitgliedes. 

 

Berichterstatter: Harald Stauder 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 
- Stefan Taber; 
- Norbert Schöpf; 
- Verena Kraus; 
- Roland Stauder. 

 

Vorausgeschickt, dass der Gemeindeausschuss der Marktgemeinde Lana mit Ratsbeschluss Nr. 20 vom 

07.10.2020 ernannt worden ist; 

gegenwärtig gehalten, dass Herr Norbert Schöpf mit Schreiben vom 22.03.2023, hieramts eingelangt unter Prot. 

Nr. 22733/2023 seinen Rücktritt von der Funktion als Mitglied des Gemeindeausschusses mitgeteilt hat; 

festgestellt, dass der Rücktritt vom Amt eines Gemeindereferenten gemäß Absatz 4 des Artikels 54 des Kodex 

der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 

03.05.2018, Nr. 2, unwiderruflich und unverzüglich ist; 

für notwendig erachtet, das sohin aus dem Gemeindeausschuss ausgeschiedene Mitglied zu ersetzen; 

nach Einsichtnahme in den Art. 55 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-

Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 03.05.2018, Nr. 2, welcher die Gleich-berechtigung der 

Geschlechter hinsichtlich ihrer Vertretung im Gemeindeausschuss regelt; 

nach Einsichtnahme in den Art. 15 der geltenden Gemeindesatzung, welcher die Einzelvorschriften zur Wahl 

des Gemeindeausschusses festlegt, wonach die entsprechende Abstimmung in öffentlicher Form und in einem 

einzigen Wahlgang zu erfolgen hat; 

nach Kenntnisnahme des Namensvorschlages des Bürgermeisters hinsichtlich der Person, welche das 

ausgeschiedene Ausschussmitglied ersetzen sollen; 

in Erfahrung gebracht, dass es sich dabei um Herrn Horst Margesin handelt; 

nach Einsichtnahme, 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 

Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 

in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten; 

mit 15 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen (Roland Stauder, Joachim Staffler, Dieter Oberkofler, Verena Kraus) und 

5 Enthaltungen (Peter Gruber, Stefan Taber, Philipp Holzner, Marco Sandroni, Franco Nietzsch) bei 

24 anwesenden Ratsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: Deborah Ladurner, Christian Genetti, Martin Nock), 

gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben 

1. aus den eingangs erwähnten Gründen Herrn Horst Margesin als Referenten und Mitglied des 

Gemeindeausschusses der Marktgemein-de Lana zu wählen und zu ernennen; 

2. zu beurkunden, dass sich somit der Gemeindeausschuss der Marktgemeinde Lana aus dem Bürgermeister 

und den nachfolgend an-geführten Personen zusammensetzt: 

Vor- und Zuname 

Cognome e nome 

Geburtsdatum 

Data di nascita 

Geburtsort 

Luogo di nascita 

Agosti Gabriele 29.08.1969 Meran – Merano 

Andreis Valentina 19.08.1982 Meran – Merano 

Holzner Anna 04.10.1993 Meran – Merano 

Margesin Horst 17.12.1962 Tscherms/Cermes 

Gadner Werner 12.11.1977 Meran – Merano 
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Taber Helmut 18.01.1984 Meran - Merano 

 

3. die damit zusammenhängende Gesamtaus-gabe der Kompetenzgebarung des Kapitels 01011.01.010100 des 

Haushaltsvoranschlages jeweiligen Bezugsjahres anzulasten, welches ausreichende Verfügbarkeit aufzu-

weisen hat; 

4. eine Abschrift des vorliegenden Beschlusses dem Regionalausschuss (Wahlamt), dem Landesausschuss 

sowie dem Regierungs-kommissariat von Bozen zu übermitteln; 

5. gegenständlichen Beschluss gemäß Art. 183, Absatz 4, des Kodex der örtlichen Körperschaften der 

Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, für 

unverzüglich vollziehbar zu erklären, um die ehestmögliche Vervollständigung des Gemeindeorganes 

gewähr-leisten zu können. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, 

genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen diesen Beschluss während des 

Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 

60 Tagen ab Vollstreckbarkeit des Beschlusses beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, 

Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme 

(Artt. 119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 

 

 



Sitzungsprotokoll Gemeinderat Seite 120/130 

 

9. Raumordnung - Genehmigung der Abänderung des Gemeindebauleitplanes (LG 9/2018, 
Art. 54, Abs. 2) – Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Zone für öffentliche 
Einrichtungen - Unterricht (Erweiterung ZOLLSCHULE) bei gleichzeitiger Umwidmung 
von Landwirtschaftsgebiet in Mischgebiet mit Vorschrift eines Durchführungsplanes - 
mit Raumordnungsvereinbarung - Ausschussbeschluss Nr. 86/2022. 

 

Berichterstatter:  Harald Stauder 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Verena Kraus; 

- Peter Gruber; 

- Karl Spergser; 

- Dieter Oberkofler. 

 

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Lana, genehmigt mit Ratsbeschluss Nr. 1 vom 

22.01.2009 und mit Beschluss der Landesregierung Nr. 2597 vom 26.10.2009, mit dem Landschaftsplan 

harmonisiert mit Dekret des Landesrates Nr. 10430 vom 20.06.2019 und wiederbestätigt mit Ratsbeschluss Nr. 

22 vom 24.10.2019; 

festgestellt, dass der Art. 53 des Landesgesetzes Nr. 9 vom 10.07.2018 „Raum und Landschaft“ (LGRL) das 

Verfahren zur Genehmigung des Gemeindeentwicklungsprogramms und des Gemeindeplanes für Raum und 

Landschaft regelt; 

festgestellt, dass der Art. 103 (Übergangs-bestimmungen) Abs. 5 des LGRL bestimmt, dass bis zur 

Genehmigung des in Art. 51 des LGRL vorgesehenen Gemeindeentwicklungs-programms (GProRL) die 

Landesregierung Anträge der Gemeinden für die Ausweisung neuer Baugebiete außerhalb des 

Siedlungsgebietes, die an bestehende Baugebiete angrenzen müssen, und von Infrastrukturen sowie die 

Änderung von Bauvorschriften für einzelne Zonen nach dem Verfahren laut Art. 54 Abs. 2 genehmigen kann; 

zur Kenntnis genommen, dass die Ausweisung des Siedlungsgebietes gemäß Art. 17 des LGRL noch nicht 

erfolgt ist und gemäß Art. 103, Absatz 5, des genannten Gesetzes bis zur Genehmigung des 

Gemeindeentwicklungs-programmes als Siedlungsgebiet die verbauten Ortskerne im Sinne des Art. 12 des L.G. 

Nr. 10 vom 15.04.1991 zu verstehen sind; 

festgestellt, dass die Änderungen laut vorliegendem Planentwurf sich teilweise außerhalb des verbauten 

Ortskerns befinden; 

festgestellt, dass im Sinne der Übergangsbestimmungen somit Art. 54 Abs. 2 des LGRL zur Anwendung 

kommt, welcher bestimmt: „Auf alle Änderungen zum GPlanRL, welche nicht unter die in Absatz 1 

vorgesehenen fallen, wird das Verfahren laut Artikel 53 angewandt, der Entwurf wird jedoch vom 

Gemeindeausschuss beschlossen“ (nach Anhörung der Gemeindekommission für Raum und Landschaft); 

festgestellt, dass die grafischen und normativen Unterlagen zu den Änderungen vom zuständigen Techniker 

auch über das offizielle Portal für den Geodatenaustausch der Pläne (Newplan-Portal) abgegeben werden 

müssen; die vom Portal ausgestellte Quittung (Abgabe ID), welche die rechtmäßige Hinterlegung der grafischen 

und normativen Unterlagen bescheinigt, muss in den Beschlüssen des Gemeindeausschusses und des 

Gemeinderates angegeben werden; 

festgestellt, dass der Gemeindeausschuss von Lana mit Beschluss Nr. 86 vom 05.05.2022 den Entwurf für die 

folgende Änderung zum Bauleitplan beschlossen hat:  

Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen - Unterricht (Erweiterung 

ZOLLSCHULE) bei gleichzeitiger Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Mischgebiet mit Vorschrift eines 

Durchführungs-planes - mit Raumordnungsvereinbarung; 

festgestellt, dass die Gemeindekommission für Raum und Landschaft in der Sitzung vom 27.04.2022 die 

Abänderung einstimmig positiv begutachtet hat, mit der Auflage, dass der erläuternde Bericht anzupassen ist 

(das neue File “20220428_Allegato01_Relazione Illustra-tiva-signed.pdf“ wurde in Hinsicht auf die 

Mindeststandards gemäß D.LH Nr. 17 vom 07.05.2020 ergänzt); 

festgestellt, dass die Gemeinde das Verfahren gemäß Art. 54, Absatz 2 des L.G. Nr. 9/2018 i.g.F. durchgeführt 
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hat.  

Der Beschluss wurde für die Dauer von 30 Tagen, und zwar ab dem 25.08.2022, im Sekretariat der Gemeinde 

Lana für die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme aufgelegt. Der Zeitpunkt der Auflegung wurde vorher durch 

Anzeigen im Bürgernetz des Landes bekannt gegeben. Zudem wurde zum Zweck der Information und 

Beteiligung der Bevölkerung am 28.04.2022 um 11:00 Uhr ein der Öffentlichkeit zugängliches Zoom-Meeting 

abgehalten (Art. 53, Absatz 2, des LGRL). - während dieser Veröffent-lichungsfrist sind bei der Gemeinde keine 

Ein-wände eingegangen. 

festgestellt, dass das Landesamt für Gemeinde-planung mit Schreiben vom 23.12.2022 die Gemeinde um 

Nachreichung von Unterlagen bzw. Stellungnahmen vor Begutachtung gegen-ständlicher Bauleitplanänderung 

in der Landes-kommission für Raum und Landschaft aufge-fordert hat; 

festgestellt, dass die Gemeinde Lana dieser Aufforderung am 11.01.2023 nachgekommen ist und neben den im 

Antwortschreiben formulierten Stellungnahmen noch nachfolgende Unterlagen übermittelt hat: 

 

- 20230111_weitere Unterlagen_Programm zur Umsetzung/ulteriore dodumentazione attuazione (Pkt./p.to 
1).pdf – prot. nr. 18582, 21.02.2023; 

- 20230111_weitere Unterlagen_Nachweis Wohnraumbedarf/ulteriore documentazione comproa fabbisogno 
di abitazioni (Pkt./p.to 2).pdf – prot. nr. 18581, 21.02.2023; 

- 20230111_allegato11_Classificazione acustica-signed – akustische Klassifizierung (Pkt./p.to 3).pdf – prot. 
nr. 18580, 21.02.2023; 

- Pkt./p.to 6 – Rechtsgutachten/parere legale RA/avv. Dr./dott. Manfred Schullian (unterschrieben); 
- 20230111_allegato08_Rapporto Ambientale/Umweltbericht-signed (Pkt./p.to 7).pdf – prot. Nr. 18583, 

21.02.2023; 
 
 

 

festgestellt, dass die Landeskommission für Raum und Landschaft in der Sitzung vom 19. Januar 2023 den 

Antrag überprüft und ein Gutachten erteilt hat; das Gutachten wird nachfolgend vollinhaltlich wiedergegeben, 

wobei die einzelnen Stellungnahmen der Gemeinde Lana, hervorgehoben in kursiver Schrift, direkt an den 

entsprechenden Stellen eingefügt werden:  

 

„Die Gemeinde beantragt die Erweiterung der Zone für öffentliche Einrichtungen – Unterricht, Zollschule, um 

das Schulzentrum auszubauen, mit einer Fläche von ca. 4.800 m² sowie die Ausweisung eines Mischgebietes mit 

einer Fläche von ca. 5.340 m². Für die beantragten Maßnahmen ist eine Raumordnungs-vereinbarung 

vorgesehen, gemäß Art. 20 des LG 9/2018. Zudem wird die Kennzeichnung des Durchführungsplanes für das 

neue Mischgebiet sowie für die angrenzende Wohnbauzone beantragt. Die Durchführungsbestimmungen zum 

Bauleitplan werden mit neuen Artikeln und Absätzen ergänzt. Für das Mischgebiet wird eine Dichte von 2,3 

m³/m² vorgesehen. Daraus resultiert ein verbaubares Volumen von ca. 12.280 m³. Die Zone mit Raumordnungs-

vereinbarung wird ohne geförderten Wohnbau beantragt. Die Raumordnungsvereinbarung und die Schätzung 

liegen vor.  

Die Gemeinde hat die Bedarfsermittlung für die Ausweisung von neuen Wohnbauzonen durchgeführt und 

daraus resultiert, dass der Bedarf an zusätzlichen Wohnbauflächen besteht. Das neue Mischgebiet M1 liegt 

teilweise außerhalb des Siedlungsgebietes. Die Gemeinde hat hinsichtlich Bodenverbrauch außerhalb des 

Siedlungsgebietes den Nachweis gemäß Art. 17, Absatz 2 des LG 9/2018 geführt. Das Programm zur 

Umsetzung des Planes liegt vor. Die Ausweisungskriterien Art. 4 D.LH. 17/2020, Absatz 4 für das Mischgebiet 

sind großteils erfüllt.  

 

Die akustische Klassifizierung wird für die Schulzone und das Mischgebiet mit akustischer Klasse II angeführt. 

Der Umweltvorbericht liegt vor und daraus resultiert, dass die Maßnahmen nicht der strategischen 

Umweltprüfung unterliegen. Die betroffenen Flächen sind im Eigentum von Privaten und liegen in der Ge-

fahrenstufe H4 - H2, untersucht und nicht gefährdet.  

 

Die Gutachten liegen vor. Das Amt für Gewässerschutz bewertet den Antrag positiv mit Auflagen. Das Amt für 

Landschaftsplanung erteilt folgendes Gutachten:  

„Die vorgeschlagenen Standorte für die Erweiterung der Zollschule und für die Ausweisung einer Mischzone 

liegen in unmittelbarer Siedlungsnähe und verursachen keine Zersiedelung, sondern tragen eher zur Verdichtung 

des Ortsgebiets bei. Es sind auch keine landschaftliche Schutzzonen oder im Landschaftsplan eingetragene 

Objekte vom Vorhaben betroffen. Bedenken bleiben in Bezug auf die verbleibende Landwirtschaftsinsel 
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inmitten der Wohngebiete, die in die Planung mit einbezogen werden sollten. Die urbanistische Planung hat 

generell die Aufgabe, die Gebiete aufgrund der Kriterien der Raumordnung und Landschaftsplanung zu 

untersuchen und daraus die bestmögliche Entwicklung der Gemeinde zu definieren. Privatinteressen können 

dabei berücksichtigt werden, bilden aber wohl kaum die Entscheidungsgrundlage der Planung. Es wird auch 

angezweifelt, ob die Ausweisung der Mischzone, welche außerhalb des verbauten Ortskerns liegt, zum aktuellen 

Zeitpunkt durch-führbar ist. Dies ist auf alle Fälle mit dem zuständigen Landesamt abzuklären. Soweit die 

Planung im Sinne der urbanistischen Bedenken nachgebessert wird, kann die vorliegende Bauleitplanänderung 

unter rein landschaftlichen Gesichtspunkten positiv begutachtet werden.“  

Das Amt für nachhaltige Gewässernutzung bewertet den Antrag positiv unter Einhaltung der 

Schutzbestimmungen des Schutzplanes und der Vorschriften im Gutachten vom 21.06.2016.  

Das Amt für Gemeindeplanung teilt primär mit, dass Raumordnungsvereinbarungen, Art. 20 des LG 9/2018, 

eine Ausnahme zur ordentlichen urbanistischen Planung darstellen. Deren Anwendung bedarf einer konkreten 

Begründung für das Vorliegen eines rechtfertigenden öffentlichen Interesses.  

Der vorliegende Antrag wird aus fachlicher Sicht nur teilweise positiv bewertet.  

Stellungnahme: 

Die Gemeinde Lana hat ihr Interesse am Erwerb der Gp. 2069/2 und Bp. 1279, beide K.G. Lana, im Rahmen 

einer Raumordnungsvereinbarung bekundet, da aufgrund des von einer Arbeitsgruppe erstellten 

Organisationskonzeptes mit pädagogischer Ausrichtung ein zusätzlicher Bedarf für die Erweiterung der 

angrenzenden Zollschule besteht. Gemäß Schulbaurichtlinien wurde die hierfür erforderliche Grundstücksfläche 

von insgesamt rund 12.500 m² ermittelt und dieser Bedarf kann durch gegenständliche 

Raumordnungsvereinbarung abgedeckt werden. Die Errichtung dieser wichtigen sekundären Infrastruktur ist 

von ausgesprochen großem öffentlichen Interesse, da dadurch sowohl die gegenwärtigen Raumprobleme gelöst, 

als auch die vorhersehbaren Zunahmen an Schülern/Schülerinnen berücksichtigt werden können. Gerade die 

Covid-19-Pandemie hat aufgezeigt, dass ausreichende Platzverhältnisse in öffentlichen Strukturen und 

insbesondere in einer Schule unabdingbar sind.  

Auch das Amt für Landschaftsplanung hat in seinem Gutachten bestätigt, dass die vorgeschlagenen Standorte 

für die Erweiterung der Zollschule und für die Ausweisung einer Mischzone in unmittelbarer Siedlungsnähe 

liegen und keine Zersiedelung verursachen, sondern zur Verdichtung des Ortsgebietes beitragen. Die 

verbleibende Landwirtschaftsinsel inmitten der Wohngebiete soll im Rahmen der Genehmigung des 

Gemeindeplans für Raum und Landschaft eine geeignete Widmung erfahren, wobei die Wirkung einer 

grundbücherlich einverleibten privatrechtlichen Bindung des Bauverbotes im Hinblick auf eine angemessene 

urbanistische Planung noch abzuklären ist. Die Ausweisung der Mischzone (teilweise) außerhalb des verbauten 

Ortskerns ist zudem aufgrund der bereits zitierten Übergangsbesimmungen laut Artikel 103, Absatz 5 des LGRL 

zulässig, weshalb die diesbezüglichen Bedenken des Amtes für Landschaftsplanung nicht gerecht-fertigt sind.  

 

Der Erweiterung der Schulzone wird, aufgrund der dargelegten Notwendigkeit, zugestimmt, wobei der Art. 21, 

Zone für öffentliche Einrichtungen – Unterricht an die Begriffsbestimmungen D.LH 24/2020 anzupassen ist.  

Der Ausweisung des Mischgebietes wird zugestimmt sofern folgende Auflagen eingehalten und erfüllt werden:  

- Der Bodenverbrauch außerhalb des Siedlungsgebietes, welcher nicht mit landwirtschaftlicher Tätigkeit 

verbunden ist, darf nur dann zugelassen werden, wenn er notwendig ist und es dazu keine wirtschaftlich und 

ökologisch vernünftigen Alternativen durch Wiederverwendung, Wiedergewinnung, Anpassung oder 

Verdichtung bestehender Siedlungen gibt, auch durch Enteignung von Liegenschaften, welche nicht gemäß den 

Entwicklungszielen der Gemeindeplanung genutzt werden. Die entsprechenden Maßnahmen müssen mit 

spezifischem Bezug auf das Bestehen dieser Bedingungen begründet werden. Der Nachweis der Notwendigkeit 

gemäß Art. 17, Absatz 2 des LG 9/2018 ist eingehender zu begründen. Die dies-bezüglich übermittelte 

Unterlage ist nicht ausreichend.  

Stellungnahme:   

Der Gemeinderat macht sich diesbezüglich den im Vorfeld an das Landesamt für Gemeinde-planung 

übermittelten „schriftlichen Nachweis hinsichtlich Bodenverbrauch außerhalb des Siedlungsgebietes 

(Mischgebiet)“ zu eigen.  

Dem kann noch hinzugefügt werden:  

- Alle im Art. 4 des D.LH. Nr. 31 vom 22.11.2018 (Anwendungsrichtlinien zur Einschränkung des 

Bodenverbrauchs) aufgezählten Kriterien werden für das gesamte Mischgebiet erfüllt bzw. sind in der 

Umsetzung möglich.  

- Die derzeitig außerhalb des Siedlungsgebietes liegende Teilfläche des Mischgebietes erfüllt die 

Voraussetzungen lt. Art. 5 des D.LH. 31 vom 22.11.2018 um künftig innerhalb des Siedlungs-gebietes zu liegen.  

- Das gesamte Mischgebiet eignet sich, da es sich nicht in einer Fläche mit Einschränkungen wie Bauverbot, 
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Gewässerschutzzonen, Trinkwas-serschutzgebiete, landschaftlich geschützte Ge-biete, Zonen mit hoher 

Naturgefahr, forstlich hydrogeologisch vinkulierte Flächen, Über-schwemmungsgebiete, Gebiete im Gefahren-

bereich, Friedhofsbanngebiete und Ähnlichem befindet.  

 

 

- Im neuen Mischgebiet ist der geförderte Wohnbau vorzusehen. Die Abweichung vom geförderten Wohnbau, lt. 

geltender Bestimmung, Art. 20 LG 9/2018, ist nicht zulässig. Im Art. 20, Absatz 1 des LG 9/2018 ist explizit 

erwähnt, dass die Gemeinde „im Rahmen der von diesem Gesetz vorgegebenen Bestimmungen“ 

Raumordnungsvereinbarungen abschließen kann. Die Abweichung vom geförderten Wohnbau, im Rahmen der 

Raumordnungs-vereinbarung, ist gesetzlich nicht verankert.  

Stellungnahme: 

In Abweichung vom Gutachten der Landeskommission für Raum und Landschaft wird vorab darauf 

hingewiesen,  dass die Schaffung von Baurechten auf der Grundlage von Raumordnungsvereinbarungen nach 

Maßgabe von Artikel 103, Absatz 5, dritter Satz des LGRL auch mittels gleichzeitiger Ausweisung der 

Baugebiete, in welchen diese Baurechte angesiedelt werden, möglich ist, wobei diese Baugebiete die 

grundsätzlichen Voraussetzungen für Baugebiete erfüllen und somit an bestehende Baugebiete im Sinne der 

eben zitierten Bestimmung ‚angrenzen‘ müssen. Diese Voraussetzungen liegen im gegenständlichen Fall vor.  

Bei diesen Baugebieten handelt es sich nicht um klassische Mischgebiete, die den entsprechen-den 

Bestimmungen (laut Artikel 24, LGRL) unter-liegen, sondern um Baugebiete „sui generis“, ausgewiesen 

aufgrund der „lex specialis“ nach Artikel 20, LGRL. Da weder Artikel 22, LGRL, noch die Einheitslegende für 

die Gemeindepläne Raum und Landschaft eigene ‚Baugebiete mit Raumordnungsvereinbarung‘ vorsehen, 

werden diese als Mischgebiete ausgewiesen, jedoch mit Kennzeichnung der Raumordnungsvereinbarung und 

einer eigenen Regelung in den Durchführungsbestimmungen zum Gemeinde-plan für Raum und Landschaft. 

Diese Ausweis-ung als Mischgebiet erfüllt den rein praktischen Zweck der Kennzeichnung der betroffenen 

Fläch-en als Baugebiet im Gemeindeplan, bedingt jedoch keineswegs die Anwendbarkeit der allge-meinen 

Regelung hinsichtlich der Mischgebiete. Das Mischgebiet dient in diesem Fall ausschlies-slich als 

planungsgraphisches Vehikel für die Kennzeichnung im Gemeindeplan.  

Die mit Raumordnungsvereinbarung geschaffenen Baurechte (bzw. die Baugebiete, in denen diese Baurechte 

angesiedelt werden) unterliegen daher in keinster Weise den allgemeinen Vorgaben für Mischgebiete laut 

Artikel 24, LGRL, und insbesondere den spezifischen Vorgaben laut Absatz 3 dieses Artikels, da sie die 

Gegenleistung der Gemeindeverwaltung für die von der Privatpartei zu erbringenden Leistungen (im 

vorliegenden Fall die Abtretung des Eigentums an der Gp. 2069/2 und der Bp. 1279, beide K.G. Lana) 

darstellen, wie dies auch aus der der Raumordnungs-vereinbarung als Anlage beigefügten beeideten Schätzung 

hervorgeht.  

Artikel 24, Absatz 3, LGRL, ist auf die im Rahmen von Raumordnungsvereinbarungen nach Maßgabe der „lex 

specialis“ nach Artikel 20, LGRL, ausgewiesenen Baugebiete daher nicht anwendbar. Der letzte Satz von 

Artikel 24, Absatz 3, wonach die Flächen laut Artikel 19, Absatz 7, letzter Satz, LGRL, von der Regelung gemäß 

Absatz 3 ausgenommen seien, bestärkt die hier vorgebrachten Schlussfolgerungen. Bei den Mischgebieten mit 

der Regelung laut Artikel 19, Absatz 7, LGRL, handelt es sich nämlich um klassische Mischgebiete, für welche 

im Rahmen von Raumordnungsvereinbarungen lediglich eine alternative Einhebung des Planungsmehrwertes 

vereinbart wird, weshalb die Präzisierung, dass kein Vorbehalt für geförderten Wohnbau verpflichtend zur 

Anwendung gelangt, zielführend ist. 

Bei den im Sinne von Artikel 20, LGRL, ausgewiesenen Baugebieten handelt es sich hingegen um Baugebiete 

„sui generis“, für deren Ausweisung das Mischgebiet lediglich dem Zweck der Kennzeichnung im 

Gemeindeplan für Raum und Landschaft dient.  

Ein verpflichtender Vorbehalt für geförderten Wohnbau auch in Baugebieten, in denen mit 

Raumordnungsvereinbarungen geschaffene Baurechte angesiedelt werden, ließe das Gleichgewicht der 

Leistungen und Gegenleist-ungen abhanden kommen und stünde damit im Widerspruch zur Natur einer 

Raumordnungsver-einbarung, in deren Rahmen sämtliche geschaf-fenen Baurechte durch die entsprechende 

Ge-genleistung der Privatpartei abgedeckt sind.  

 

- Der Bedarfsnachweis an geförderten Wohnbau anhand der in der Gemeinde vorliegenden Anträge. 

Stellungnahme:   

Nachdem laut den vorhergehenden Ausführun-gen in gegenständlichem Mischgebiet kein geförderter Wohnbau 

zur Anwendung kommen muss, muss auch kein entsprechender Bedarfsnachweis erbracht werden.  

Nichtsdestotrotz wird hervorgehoben, dass die Gemeinde Lana Ende 2022 den Baugrund für 45 geförderte 

Wohnungen der Erweiterungszone „C4 – Ausserdorferweg“ in Lana an die Einzelge-suchssteller ins Eigentum 
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übertragen hat. Demnächst wird der Baugrund für weitere 10 geförderte Wohnungen der Erweiterungszone 

„C6 – Kirchhof“ in der Fraktion Völlan an die Einzelgesuchsteller ins Eigentum übertragen. Daraus resultiert, 

dass gegenwärtig keine unausgeschöpfte Rangordnung und demzufolge keine weiteren Anträge aufliegen. 

 

- Die Raumordnungsvereinbarung und das Schätzgutachten, auch bezüglich der Übernahme der Privatpartei der 

Abbruch- und Entsorgungskosten der Bp. 1279 K.G. Lana, sind dementsprechend zu überarbeiten.  

Stellungnahme: 

Das Landesenteignungsgesetz für gemeinnützige Zwecke Nr. 10/1991, welches die Bestimmungen zur 

Wertermittlung von Liegenschaften, welche an öffentliche Körperschaften übertragen werden, enthält, besagt 

laut Art. 8 (Entschädigung für die Enteignung von verbauten Flächen), dass der Wert von Flächen auf denen 

sich Gebäude befinden, dem Verkehrswert entspricht. Diesem Artikel ist nicht zu entnehmen, dass etwaige 

Abbruchkosten in Abzug zu bringen wären. Zudem werden Immobilien vertraglich stets in dem Zustand wie sie 

„liegen und stehen“ übertragen.  

Trotz all dem hat sich die private Vertragspartei bereit erklärt, die Abbruch- und Entsorgungs-kosten 

hinsichtlich der Bp. 1279 K.G. Lana zu übernehmen.  

 

- Der Abschluss der Raumordnungsvereinbarung ist in Hinblick auf den urbanistischen Mehrwert laut Art. 20, 

Absatz 5 des LG 9/2018 zu begründen.  

Stellungnahme:   

Der urbanistische Mehrwert der gegenständ-lichen Raumordnungsvereinbarung liegt darin, dass die Gemeinde 

dadurch den Erweiterungs-bedarf der Zollschule abzudecken vermag, während das neu auszuweisende 

Mischgebiet zur Verdichtung des Ortsgebietes beiträgt und überdies lediglich die Errichtung von Wohnungen 

für Ansässige erlaubt, wofür entsprechender Bedarf besteht und nachgewiesen wurde. Außerdem wird darauf 

verwiesen, dass das neue Mischgebiet einem Planungswettbewerb lt. Art. 18, L.G. Nr. 16/2015, unterzogen 

werden soll. Ebenso wird das künftige Schulzentrum einem Planungswettbewerb unterzogen. Diese 

Planungswettbewerbe verfolgen eindeutig das Ziel des urbanistischen Mehrwertes.   

 

- Grundsätzlich sind primär die bereits gewidmeten Flächen zu bebauen, bevor neuer Bodenverbrauch 

stattfindet. Es ist darzulegen, ob in der Gemeinde bereits gewidmete unbebaute Mischgebiete für den 

geförderten Wohnbau bestehen.  

Stellungnahme:   

Erneut wird darauf verwiesen, dass in gegenständlichem Mischgebiet kein geförderter Wohnbau zur Anwendung 

kommen muss.  

Zudem wird darauf verwiesen, dass aus einer vor Kurzem publizierten statistischen Erhebung hervorgeht, dass 

sich die Gemeinde Lana hinsichtlich kaum oder gar ungenutzter Wohnungen im Vergleich mit den restlichen 

115 Gemeinden Südtirols im letzten Viertel befindet, was wiederum belegt, dass der Wohnraumbedarf der 

Mittelpunktgemeinde Lana gegeben ist.  

 

Weiters sind noch grafische und normative Korrekturen vorzunehmen:  

Stellungnahme:   

Die technische Dokumentation wurde von Arch. Andrea Saccani hinsichtlich der nachfolgend aufgelisteten 

Korrekturen, in Abstimmung mit dem Amt für Gemeindeplanung, abgeändert.  

 

- Die bestehende Wohnbauzone im Bereich der Gp. 2109/3 K.G. Lana ist als Mischgebiet im Bauleitplan 

vorzusehen und nicht als Wohnbauzone B4 zu kennzeichnen, da für diesen Bereich dieselbe Dichte beantragt 

wird wie im neuen Mischgebiet sowie der Durchführungsplan über diese Fläche ausgedehnt wird. Demzufolge 

ist auch die beantragte Ergänzung im Art. 8 der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan, Wohnbauzone 

B, zu streichen.  

- Bei der Schulzone ist die Kennzeichnung mit X zu eliminieren und nur beim Mischgebiet im 

Flächenwidmungsplan zu kennzeichnen.  

- Der beantragte Art. 9/ter der Durchführungs-bestimmungen ist in Abstimmung mit dem Amt für 

Gemeindeplanung zu überarbeiten.  

- Der beantragte Artikel 9/bis, Raumordnungs-vereinbarungen, ist als Art. 11/bis umzubenennen.  

Überdies sind die Vorschriften in den Gutachten der Fachämter in der weiteren Planung einzuhalten und die 

verbleibende Landwirtschaftsinsel ist zeitnah zu beplanen. Die Unterlagen sind dahingehend zu überarbeiten 

und zu ergänzen und dem Ratsbeschluss beizulegen. 

Die Landeskommission diskutiert den Sachverhalt eingehend und es wird unterstrichen, dass 
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Raumordnungsvereinbarungen eine Ausnahme in der Raumplanung bilden. Die Maßnahme der Erweiterung der 

Schulzone ist nachvollziehbar und wird unterstützt. Bedenken gibt es zur Ausweisung des Mischgebietes in der 

Anwendung der Raumordnungsvereinbarung. Der Bürgermeister unterstreicht die Notwendigkeit dieser 

Ausweisungen. Die Landeskommission befürwortet mehrheitlich die beantragten Änderungen unter Einhaltung 

der angeführten Auflagen des Amtes für Gemeindeplanung. Die Unterlagen sind schlüssig auszuarbeiten.“ 

 

nach Einsichtnahme in den nachfolgenden Antrag um Abänderung des Gemeinde-bauleitplanes, ausgearbeitet 

von Dr. Arch. Andrea Saccani, welcher teilweise laut Vorgaben der Landekommission für Raum und Landschaft 

abgeändert bzw. ergänzt worden ist und sich wie folgt zusammensetzt: 
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festgestellt, dass die vom Newplan-Portal benötigten Dateien bzgl. der technischen Plan-unterlagen, 

hochgeladen vom vorab erwähnten Techniker, mit Abgabe ID 5097 am 20.02.2023 validiert wurden; 

festgestellt, dass die vorliegende Abänderung des Gemeindebauleitplanes laut Umweltbericht weder der 

strategischen Umweltprüfung (SUP), noch der Feststellung der SUP-Pflicht gemäß Art. 60, Absatz 6, des 

Landesgesetzes Nr. 9/2018 unterliegt; 

festgestellt, dass die Änderung im öffentlichen Interesse ist, zumal dadurch das vom Schulverteilungsplan 

vorgesehene Schulzentrum (Schulsprengel Lana I) im Bereich der heutigen Zollschule realisiert werden kann, 

welches sowohl Grund- als auch Mittelschule umfassen wird und damit die derzeitigen Raumprobleme gelöst 

und ein Puffer geschaffen werden kann, um für den vorhersehbaren Zuwachs an Schülerinnen/Schülern 

gewappnet zu sein; 

für notwendig, zweckmäßig und gerechtfertigt erachtet, die vorgenannte Abänderung des 
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Gemeindebauleitplanes, in Abweichung zum Gutachten der Landeskommission für Raum und Landschaft, aus 

den Gründen, welche aus dem Antrag selbst, aus den auf Anfrage des Landesamtes übermittelten zusätzlichen 

Unterlagen sowie aus den im vorliegenden Beschluss abgegebenen Stellungnahmen zum Gutachten der 

Landeskommission für Raum und Landschaft ersichtlich sind und auf welche daher ausdrücklich verwiesen 

wird, zu genehmigen; 

nach Einsichtnahme, 

in das Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 („Raum und Landschaft“); 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 

Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 

in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten; 

mit 18 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen (Joachim Staffler, Dieter Oberkofler, Verena Kraus) und 3 Enthaltungen 

(Roland Stauder, Marco Sandroni und Franco Nietzsch) bei 24 anwesenden Gemeinderatsmitgliedern 

(gerechtfertigt abwesend: Deborah Ladurner, Christian Genetti und Martin Nock) gesetzmäßig ausgedrückt 

durch Handerheben, beschließt der Gemeinderat: 

1. aus den eingangs erwähnten Gründen gegenständlichen Abänderungsantrag am Gemeindebauleitplan auf der 

Grundlage der eingangs erwähnten abgeänderten und ergänzten technischen Dokumentation in Abweichung 

vom Gutachten der Landeskommission für Raum und Landschaft, wie dazu in den Prämissen beschrieben, 

zu genehmigen; 

2. festzuhalten, dass die vorliegende Abänderung des Gemeindebauleitplanes weder der strategischen 

Umweltprüfung (SUP) noch der Feststellung der SUP-Pflicht gemäß Art. 60, Absatz 6, des Landesges. Nr. 9 

vom 10.07.2018 unterliegt; 

3. ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass gegenständlicher Antrag keine Änderung des G.A.K. bewirkt und 

somit die bestehende Akustikklasse II, sowohl im Bereich der Erweiterung der Zollschule als auch im 

Bereich der neu auszuweisenden Mischzone M1, laut geltendem G.A.K. beibehalten wird; 

4. ausdrücklich zu beurkunden, dass der Bürgermeister den Ratsbeschluss samt Unterlagen unverzüglich der 

Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung übermittelt (Art. 53, Abs. 7 des Landesgesetzes 

Nr. 9 vom 10.07.2018, i.g.F); 

5. festzuhalten, dass innerhalb 30 Tagen ab Erhalt der Dokumentation die Landes-regierung einen 

abschließenden Beschluss fasst; 

6. festzuhalten, dass der Beschluss der Landesregierung im Südtiroler Bürgernetz und im Amtsblatt der Region 

veröffentlicht wird und am Tag nach seiner Veröffent-lichung im Amtsblatt in Kraft tritt; 

7. festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

8. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der örtlichen 

Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 

03.05.2018, nach erfolgter Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemeinde vollziehbar wird. 

Gemäß Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, 

genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen diesen Beschluss während des 

Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 

60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist des gegenständlichen Beschlusses beim Regionalen 

Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen 

Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 
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10. Beschlussantrag der „Süd-Tiroler Freiheit“ betreffend: Schwimmbad - Traglufthalle. 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Peter Gruber; 

- Gabriele Agosti; 

- Jürgen Zöggeler; 

- Ulrike Laimer; 

- Ernst Winkler; 

- Karl Spergser. 

 

Vorausgeschickt: 

dass, das Schwimmbad St. Anna ist aktuell geschlossen. Somit können in Lana im Winter keine 

Schwimmangebote gemacht werden; 

das Schwimmbad Lana kann aktuell im Winter nicht genutzt werden, da es sich um ein Freibad handelt und 

keinerlei Strukturen vorhanden sind, um es im Winter nutzbar zu machen; 

in anderen Gemeinden werden Freibäder im Winter in Traglufthallen eingehaust, sodass eine ganzjährige 

Nutzung der Bäder ermöglicht werden. Einige Beispiele sind: Freibad Hausen in Frankfurt, Freibad Obere Au 

Chur oder Schwimmbad Mainz; 

dies vorausgeschickt, 

nach Einsichtnahme, 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 

Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 

mit 22 Ja-Stimmen, bei 22 anwesenden Ratsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: Deborah Ladurner, Christian 

Genetti, Martin Nock, Joachim Staffler und Anna Holzner), gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, 

beschließt der Gemeinderat: 

1. der Gemeinderat beauftragt den Gemeindeausschuss damit, sich mit der Thematik der Einhausung des 

Schwimmbads im Winter mit einer Traglufthalle auseinanderzusetzen. Der Gemeindeausschuss soll die 

Machbarkeit und die Wirtschaftlichkeit prüfen und anschließend dem Gemeinderat über die Erkenntnisse und 

die weitere Vorgehensweise Bericht erstatten; 

2. festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

3. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der örtlichen 

Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 

03.05.2018, nach erfolgter Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemeinde vollziehbar wird. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-

Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen diesen Beschluss 

während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. Ferner kann 

innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist des gegenständlichen Beschlusses beim 

Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der 

öffentlichen Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 
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11. Anfrage der „Dorfliste - Lista civica Lana“ betreffend: Grabungsarbeiten im Bachbett 
der Falschauer. 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Verena Kraus; 

- Harald Stauder.  
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12. Mitteilungen und Allfälliges. 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Marco Sandroni; 

- Ernst Winkler; 

- Peter Gruber; 

- Roland Stauder; 

- Karl Spergser; 

- Franco Nietzsch: 

- Jürgen Zöggeler. 

  
 
 
Die Sitzung endet um 21.35 Uhr.  
 

Gelesen, bestätigt und unterfertigt: 

 

DER BÜRGERMEISTER  DER GENERALSEKRETÄR 

 

Harald Stauder 
(digital signiertes Dokument) 

 Josef Grünfelder 
(digital signiertes Dokument) 
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